
Städt Mahlbefg
Ortenaukreis

Satzung

zur Änderung der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung
(Abwassersatzung - AbwS) der Stadt Mahlberg vom 1 8.7.1985

Aufgrund von $ 45 b Abs. 4 des Wassergesetzes ftlr Baden-Württemberg (WG), $$ 4 und ll
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und $$ 2, 8 Abs. 2, 11, 13. 20 und 42
des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat der
Stadt Mahlberg am 17.09.2012 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über die
öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung) vom 1 8.07.1 985 beschlossen:

1. Abschnitt

Die $$ 1, 2 und 32-42 der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung vom 18.7.1985
werden wie folgt neu gefasst:

öffentliche Einrichtung
(1) Die Stadt Mahlberg betreibt die Beseitigung des in ihrem Gebiet angefallenen Abwassers
als eine öffentliche Einrichtung. Voraussetzung für die Beseitigung ist. dass das Abwasser
über eine Grundstücksentwässerungsanlage in die öffentliche Abwasseranlage gelangt oder
zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht (angeliefert) wird.

(2) Die
lassen.

Stadt kann die Abwasserbeseitigung ganz oder teilweise durch Dritte vornehmen

(3) Ein Rechtsanspruch auf Herstellung, Erweiterung oder Änderung der öffentlichen
Abwasseranlagen besteht nicht.

Begriffsbestimmungen
(1) Abwasser ist das durch häuslichen. gewerblichen. landwirtschaftlichen oder sonstigen
Gebrauch in seinen Eigenschaften veränderte Wasser und das bei Trockenwetter damit
zusammen abfließende Wasser (Schmutzwasser) sowie das von Niederschlägen aus dem
Bereich von bebauten oder befestigten Flächen gesammelt abfließende Wasser
(Niederschlagswasser). Als Schmutzwasser gelten auch die aus Anlagen zum Behandeln.
Lagern und Ablagern von Abfällen austretenden und gesammelten Flüssigkeiten.

$ 2

(2) Offentliche Abwasseranlagen haben den Zweck. das im Stadtgebiet angefallene
Abwasser zu sammeln. den Abwasserbehandlungsanlagen zuzuleiten und zu reinigen.
Öffentliche Abwasseranlagen sind insbesondere die öffentlichen Kanäle. Anlagen 'zur
Ableitung von Grund- und Drainagewasser, durch die die öffentlichen Abwasseranlagen
entlastet werden, Regenrückhaltebecken, Regenüberlauf- und Regenklärbecken.
Abwasserpumpwerke, Kläranlagen. Versickerungs- und Rückhalteanlagen für
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Niederschlagswasser (u.a. Mulden- und Rigolensysteme. Sickermulden/-teiche.
Retentionsbodenfilter). soweit sie von der Stadt zur öffentlichen Abwasserbeseitigung benutzt
werden und nicht Teil der Grundstücksentwässerungsanlagen sind, sowie offene und
geschlossene Gräben und für die Abwasserbeseitigung hergestellte künstliche Gewässer.
soweit sie von der Stadt zur öffentlichen Abwasserbeseitigung benutzt werden, auch wenn das
eingeleitete Abwasser nur dem natürlichen Wasserkreislauf tlberlassen wird.

Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehört auch der Teil der Hausanschlussleitung. der im
Bereich der öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen verläuft (Anschlusskanälo).

(3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind alle Einrichtungen. die der Sammlung.
Vorbehandlung. Prüfung und Ableitung des Abwassers bis zur öffentlichen Abwasseranlage
dienen. Dazu gehören insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder im Fundamentbereich
ver[egt sind und das Abwasser dem Grundst(]cksansch]uss zuführen (Grundleitungen),
Prüfschächte sowie Pumpanlagenbei einer Abwasserdruckentwässerung und Versickerungs-
und Rückhalteanlagen ftlr Niederschlagswasser, soweit sie sich auf privaten
Grundstücksflächen befinden.

(4) Notüberläufe sind Entlastungsbauwerke filr außerplanmäßige Ableitungen in den
öffentlichen Kanals sie sind so auszulegen. dass eine Einleitung nur in Ausnahmesituationen
(z.B. Starkregen) erfolgt. Drosseleinrichtungen dienen der gleichmäßigen und reduzierten
lgedrosselten) Ableitung von Abwasser in den öffentlichen Kanal.

Erhebungsgrundsatz
Die Stadt erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen getrennte
Abwassergebühren für das auf den Grundstücken anfallende Schmutzwasser
(Schmutzwassergebühr) und ftlr das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser
(Niederschlag swasse rg ebüh r) .

$ 32

Gebiihrenmaßstab
(1) Die Schmutzwassergebühr bemisst sich nach der Schmutzwassermenge. die auf dem an
die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstück anfällt ($ 35).

$ 33

(2) Bei sonstigen Einleitungen ($ 8 Abs. 3) bemisst sich die Schmutzwassergebühr nach der
eingeleiteten Schmutzwasser- bzw. Wassermenge.

(3) Die Niederschlagswassergebühr bemisst sich nach den überbauten und darüber hinaus
befestigten (versiegelten) Flächen der an die öffentliche Abwasserbeseitigung
angeschlossenen Grundstücke (abgerundet auf volle m2). von denen das Niederschlagswasser
den öffentlichen Abwasseranlagen über eine Grundstücksentwässerungsanlage oder in
sonstiger Weise zugeführt wird ($ 37).
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Gebührenschuldner
(1) Schuldner der Schmutzwassergebühr nach $ 33 Abs. l und 2 sowie der
Niederschlagswassergebühr nach $ 33 Abs. 3 ist der Grundstückseigentümer. Der
Erbbauberechtigte ist anstelle des Grundstückseigentümers Gebührenschuldner. Beim
Wechsel des Gebührenschuldners geht die Gebt)hrenpflicht mit Beginn des auf den Übergang
folgenden Monats auf den neuen Gebtlhrenschuldner über.

4

(2) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner

Schmutzwassermenge
(1) in dem jeweiligen Veranlagungszeitraum ($ 39 Abs. l Satz 1) gilt im Sinne von $ 33 Abs. l
als angefallene Schmutzwassermenge:

$ 35

l
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die dem Grundstück aus der öffentlichen Wasserversorgung zugeführte Wassermengen
bei nichtöffentlicher Trink- oder Brauchwasserversorgung die dieser entnommene
Wassermengen
Im übrigen das auf den Grundstücken anfallende Niederschlagswasser, soweit es als
Brauchwasser im Haushalt oder im Betrieb genutzt wird (Zisternen).

(2) Der Nachweis der angefallenen Schmutzwassermenge bei sonstigen Einleitungen ($ 8 Abs.
3), bei nichtöffentlicher Wassewersorgung (Abs. l Nr. 2) und bei der Nutzung von
Niederschlagswasser als Brauchwasser (Abs. l Nr. 3) soll durch Messung eines besonderen
Wasserzählers (Zwischenzählers) erbracht werden. der den eichrechtlichen Vorschriften
entspricht und von der Stadt plombiert worden ist. Zwischenzähler dürfen nur durch ein fachlich
geeignetes Installationsunternehmen eingebaut werden. Sie stehen im Eigentum des
Grundstückseigentümers und sind von diesem auf eigene Kosten einzubauen und zu
unterhalten. Der erstmalige Einbau sowie der Austausch eines Zwischenzählers ist der Stadt
innerhalb von 2 Wochen unter Angabe des Zählerstandes anzuzeigen.

(3) Solange der Gebührenschuldner bei Einleitungen nach Absatz l Nr. l und bei Einleitungen
nach Abs. l Nr. 2. die der Trinkwasser- und Brauchwasserversorgung dienen, keinen
geeigneten Zwischenzähler anbringt oder dieser nicht oder offenbar nicht richtig anzeigt. wird
bei privaten Haushalten als angefallene Abwassermenge eine Pauschalmenge von 40 m: je
Jahr für die erste Person und von 35 m' je Jahr für jede weitere Person zugrundegelegt. Dabei
werden alle polizeilich gemeldeten Personen berücksichtigt, dle sich zum Zeitpunkt der
Entstehung der Gebührenschuld ($ 39) auf dem Grundstück aufhalten.

(4) Solange der Gebilhrenschuldner bei Einleitungen nach Abs. l Nr. 2. die ausschließlich der
Brauchwasserversorgung dienen, und bei Einleitungen nach Absatz l Nr. 3 keinen geeigneten
Zwischenzähler anbringt. wird als angefallene Abwassermenge eine Pauschalmenge von 12
m' je Jahr und Person zugrundegelegt. Dabei werden alle polizeilich gemeldeten Personen
bertlcksichtigt, die sich zum Zeitpunkt der Entstehung der Gebllhrenschuld ($ 39) auf dem
Grundstück aufhalten.
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Absetzungen von der Schmutzwassergebühr
(1) Wassermengen. die nachweislich nicht in die öffentlichen' Abwasseranlagen eingeleitet
wurden, werden auf Antrag des Gebührenschuldners bei der Bemessung der Abwassergebt)hr
abgesetzt.

(2) Der Nachweis der nicht eingeleiteten Frischwassermengen soll durch Messung eines
besonderen Wasserzählers (Zwischenzählers) erbracht werden. der den eichrechtlichen
Vorschriften entspricht und von der Stadt plombiert worden ist. Zwischenzähler dürfen nur
durch ein fachlich geeignetes Installationsunternehmen eingebaut werden. Sie stehen im
Eigentum des Grundstückseigentümers und sind von diesem auf eigene Kosten einzubauen
und zu unterhalten. Der erstmalige Einbau sowie der Austausch eines Zwischenzählers ist der
Stadt innerhalb von 2 Wochen unter Angabe des Zählerstandes anzuzeigen.

(3) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht durch
Messungen nach Absatz 2 festgestellt, werden die nicht eingeleiteten Wassermengen
pauschal ermittelt. Dabei gilt als nichteingeleitete Wassermenge im Sinne von Absatz l:

l
2

je Vieheinheit bei Pferden. Rindern
je Vieheinheit bei Geflügel

Schafen, Ziegen und Schweinen 1 5 ma/Jahr
5 m3/Jahr

Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete Wassermenge wird von der gesamten
verbrauchten Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Wassermenge muss für jede
für das Betriebsanwesen polizeilich gemeldete Person. die sich dort während 'des
Veranlagungszeitraums nicht nur vorübergehend aufhält, mindestens 40 m3/Jahr für die erste
Person und für jede weitere Person mindestens 35 m'/Jahr betragen.

Der Umrechnungsschlüssel für Tierbestände in Vieheinheiten zu $ 51 des
Bewertungsgesetzes ist entsprechend anzuwenden. Für den Viehbestand ist der Stichtag
maßgebend, nach dem sich die Erhebung der Tierseuchenbeiträge für das laufende Jahr

tetric

(4) Anträge auf Absetzung nicht
Monats nach Bekanntgabe des
Wassermenge zu stellen.

eingeleiteter Wassermengen sind bis zum Ablauf eines
Gebührenbescheids unter Angabe der abzusetzenden

Versiegelte Grundstücksfläche
(1) Maßgebend für die Berechnung der überbauten und darüber hinaus befestigten
(versiegelten) Flächen der angeschlossenen Grundstücke ist der Zustand zu Beginn des
Veranlagungszeitraumes. bei erstmaliger Entstehung der Gebührenpflicht der Zustand zum
Zeitpunkt des Beginns des Benutzungsverhältnisses.

(2) Die versiegelten Flächen (gemessen in m2) werden mit einem Faktor multipliziert
Berücksichtigung des Grades der Wasserdurchlässigkeit wie folgt festgesetzt wird:

der unter
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a) nicht wasserdurchlässiae Flächen:
Bodenflächen mit Asphalt, Beton, Pflaster. Platten.
Fliesen und sonstigen nicht wasserdurchlässigen
Befestigungen mit Fugenverguss. pressverlegt.
knirschverlegt oder auf Beton verlegt sowie
Dachflächen ohne Begrünung Faktor 1.0

b) wenig wasserdurchlässige Flächen:
Pflaster, Platten, Fliesen, Verbundsteine und sonstige
nicht wasserdurchlässige Befestigungen ohne Fugen-
verguss oder mit wasserdurchlässigem Fugenverguss
und auf sickerfähigem Untergrund verlegt Faktor 0.7

c) stark wasserdurchlässiae Flächen
Bodenflächen mit Porenpflaster(.Sickersteinen
Ökopflaster'), Kies- oder Schotterflächen.
Schotterrasen. Rasengittersteinen. Rasen-
oder Splitfugenpflaster sowie
Gründächer Faktor 0,4

d) Für Tiefgaragen mit Dachbelag gelten die Faktoren für Dachflächen entsprechend. Für
versiegelte Flächen anderer Art gilt der Faktor derjenigen Versiegelungsart nach den
Buchstaben a) bis c). welche der betreffenden Versiegelung in Abhängigkeit vom Grad der
Wasserdurchlässigkeit am nächsten kommt.

(3) Versiegelte Flächen, von denen das anfallende Niederschlagswasser regelmäßig in einer
Sickermulde. Mulden-Rigolen-Versickerung oder einer ähnlichen Versickerungsanlage
versickert und nur über einen Notüberlauf den öffentlichen Abwasseranlagen zugeführt wird.
werden mit 10 vom Hundert der Fläche berücksichtigt. Dies gilt nur für Flächen oder
Flächenanteile, für die.die angeschlossenen Versickerungsanlagen ein Stauvolumen von l m3
Je angefangene 50 m: angeschlossene Fläche und mindestens ein Stauvolumen von 2 m3
aufweisen.

(4) Versiegelte Teilflächen, von denen das anfallende Niederschlagswasser regelmäßig über
eine Nlederschlagswassernutzungsanlage (Zisterne) genutzt und den öffentlichen
Abwasseranlagen jeweils nur über einen Notüberlauf und/oder eine Drosseleinrichtung
zugeführt wird. werden

a) mit 10 vom Hundert der Fläche berücksichtigt. wenn das dort anfallende
Niederschlagswasser ganz oder teilweise im Haushalt oder Betrieb als Brauchwasser
(z.B. für Toilettenanlagen. Waschmaschinen u.ä.) genutzt wird.

b) mit 50 vom Hundert der Fläche berücksichtigt. wenn das dort
Niederschlagswasser ausschließlich zur Gartenbewässerung genutzt wird.

anfallende

Dies gilt nur für Flächen oder Flächenanteile, für die die angeschlossenen
Niederschlagswassernutzungsanlagen ein Speichervolumen von l m3 je angefangene 50 m2
angeschlossene Fläche und mindestens ein Speichervolumen von 2 ma aufweisen.

l5) Abs. 3 und 4
vergleichbar sind.

gelten entsprechend für sonstige Anlagen. die in ihren Wirkungen
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(6) Der Gebührenschuldner hat die überbauten und darüber hinaus befestigten (versiegelten)
Teilflächen, ihre Versiegelungsart sowie Art und Umfang vorhandener Versickerungsanlagen
und Niederschlagswassernutzungsanlagen mittels eines Erklärungsformulars anzuzeigen. Das
Erklärungsformular wird von der Stadt zur Verfügung gestellt. In das Erklärungsformular sind
die für die Berechnung der Flächen. die an die zentrale Niederschlagswasserbeseitigung
angeschlossen sind, notwendigen Maße einzutragen. Das Volumen der Versickerungsanlagen
und Niederschlagswassernutzungsanlagen ist nachzuweisen. Unbeschadet amtlicher
Nachprüfung wird aus dieser Anzeige die Berechnungsfläche ermittelt.

(7) Änderungen der nach Abs. 6 erforderlichen Angaben hat der Grundstückseigentümer der
Stadt unverzüglich in gleicher Form mitzuteilen. Sie sind bei der Berechnung der
Niederschlagswassergebühr ab dem der Anzeige folgenden Monat zu berücksichtigen.

$ 38
Höhe der Abwassergebühren

(1) Die Schmutzwassergebühr bei Einleitungen nach $ 33 Abs. l und 2 beträgt je m:
Schmutzwasser

vom 1.1.2010 bis zum 31.12.2010
vom 1.1.2011 bis zum 31.12.2011
vom 1.1.2012 bis zum 31.12.2012
ab 1.1.2013

€ 0,52
€ 0,55
€ 0.83
€ 1.01

(2) Die Niederschlagswassergebühr ($ 33 Abs
gewichteten versiegelte Fläche

3) beträgt je m2 der nach $ 37 Abs. 2 bis 4

vom 1.1.2010 bis zum 31.12.2010
vom 1.1.2011 bis zum 31.12.2011
vom 1.1.2012 bis zum 31.12.2012
ab 1.1.2013

€ o,ll
€ 0,15
€ 0.17
€ 0.20

Entstehung der Gebührenschuld
(1) in den Fällen des $ 33 Abs. l und 3 entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr
jeweils mit Ablauf des Kalenderjahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein
Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Veranlagungszeitraumes, entsteht die Gebührenschuld
mit Ende des Benutzungsverhältnisses.

$ 39

(2) in den Fällen des $ 34 Abs. l Satz 3 entsteht die Gebührenschuld für den bisherigen
Grundstückseigentümer mit Beginn des auf den Übergang folgenden Monatsl ftlr den neuen
Grundstückseigenttlmer mit Ablauf des Veranlagungszeitraumes.

(3) in den Fällen des $ 33 Abs. 2 entsteht die Gebührenschuld bei vorübergehender Einleitung
mit Beendigung der Einleitung, im übrigen mit Ablauf des Veranlagungszeitraums.
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Vorauszahlungen
(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht entstanden ist, sind vom Gebührenschuldner
Vorauszahlungen auf die Schmutzwassergebühr ($ 33 Abs. 1) und die
Niederschlagswassergebuhr ($ 33 Abs. 3) zu leisten. Die Vorauszahlungen entstehen jeweils
zum 1.4., zum 1.7. und zum 1.10. eines jeden Kalenderjahres. Beginnt die Gebilhrenpflicht
während des Veranlagungszeitraumes. entstehen die Vorauszahlungen zum nächsten der in
Satz 2 genannten Termine.
(la) Die Vorauszahlungen (erster. zweiter und dritter Abschlag) filr das Jahr 2012 entstehen
zum 01 .1 0.201 2

$ 40

(2) Jeder Vorauszahlung für die Schmutzwassergebühr ist ein Viertel der zuletzt festgestellten
Schmutzwassermenge ($$ 35, 36) und jeder Vorauszahlung ftlr die
Niederschlagswassergebühr ein Viertel der zuletzt festgestellten versiegelten
Grundstücksfläche ($ 37) zugrunde zu legen. Bei erstmaligem Beginn der Gebührenpflicht wird
der voraussichtliche Jahreswasserverbrauch geschätzt. Die voraussichtliche versiegelte Fläche
wird geschätzt, solange die Erklärung nach $ 37 Abs. 6 nicht abgegeben oder die Feststellung
nach $ 42 Abs. 9 nicht getroffen wurde.

(3) Die für den Veranlagungszeitraum entrichteten
Gebührenschuld für diesen Zeitraum angerechnet.

Vorauszahlungen werden auf die

(4) in Fällen des $ 33 Abs. 2 entfällt die Pflicht zur Vorauszahlung

Fälligkeit
(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe des
Gebührenbescheids zur Zahlung fällig. Sind Vorauszahlungen ($ 40) geleistet worden. gilt dies
nur, soweit die Gebührenschuld die geleisteten Vorauszahlungen ilbersteigt. Ist die
Gebührenschuld kleiner als die geleisteten Vorauszahlungen. wird der Unterschiedsbetrag
nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids durch Aufrechnung oder Zurückzahlung
ausgeglichen

(2) Die Vorauszahlungen gemäß $ 40 werden jeweils zu den in $ 40 Abs. l Satz 2 genannten
Terminen zur Zahlung fällig.

VI. Anzeigepflicht, Haftung, Ordnungswidrigkeiten

Anzeigepflicht
(1) Binnen eines Monats sind der Stadt der Erwerb oder die Veräußerung eines an die
öffentliche Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstückes anzuzeigen. Entsprechendes gilt
beim Erbbaurecht oder einem sonstigen dinglichen baulichen Nutzungsrecht. Anzeigepflichtig
sind der Veräußerer und der Erwerber.

(2) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungszeitraums hat der Gebührenschuldner
der Stadt anzuzeigen:

a) die Menge des Wasserverbrauchs aus einer nichtöffentlichen Wasserversorgungsanlagel

b) das auf dem Grundstück gesammelte und als Brauchwasser genutzte Niederschlagswasser
l$ 35 Abs. l Nr. 3)l '
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c) die Menge der Einleitung aufgrund besonderer Genehmigung($ 8 Abs. 3)

(3) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und die sonst zur Nutzung eines Grund
stücks oder einer Wohnung berechtigten Personen der Stadt mitzuteilen:

a) Änderungen der Beschaffenheit. der Menge und des zeitlichen Anfalls des Abwassers

b) wenn gefährliche oder schädliche Stoffe in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangen oder
damit zu rechnen ist.

(4) Binnen eines Monats hat der Grundstückseigentümer der Stadt mitzuteilen. wenn die
Voraussetzungen für Teilflächenabgrenzungen gem. $ 26 Abs. l Nr. 2 und $ 31 Abs. l Satz 2
KAG entfallen sind. insbesondere abgegrenzte Teilflächen gewerblich oder als Hausgarten
genutzt. tatsächlich an die öffentliche Abwasserbeseitigung angeschlossen oder auf ihnen
genehmigungsfreie bauliche Anlagen errichtet werden.

(5) Sind auf Grundstücken zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung Zwischenzähler
gemäß $ 35 Abs. 2 oder $ 36 Abs. 2 vorhanden. sind diese bei der Stadt unter Angabe des
Zählerstandes und eines Nachweises über die Eichung des Zählern innerhalb von 4 Wochen
anzuzeigen.

(6) Der Gebührenschuldner hat die Anzeige nach $ 37 Abs
Aufforderung durch die Stadt vorzulegen. Bei Änderungen
Anzeigepflicht ohne Aufforderung der Stadt.

6 innerhalb eines Monats nach
nach $ 37 Abs. 7 besteht die

(7) Wird eine Grundstücksentwässerungsanlage, auch nur vorübergehend. außer Betrieb
gesetzt, hat der Grundstückseigentümer diese Absicht so frühzeitig mitzuteilen, dass der
Grundstücksanschluss rechtzeitig verschlossen oder beseitigt werden kann

(8) Wird die rechtzeitige Anzeige schuldhaft versäumt. so haftet im Falle des Absatzes l der
bisherige Gebührenschuldner für die Benutzungsgebühren. die auf den Zeitpunkt bis zum
Eingang der Anzeige bei der Stadt entfallen.

(9) Kommt. der Gebührenschuldner seinen Pflichten nach Abs. 7 trotz schriftlicher Erinnerung
mit Fristsetzung von mindestens 30 Tagen nicht nach. erfolgt die Feststellung auf Kosten des
Gebührenschuldners durch die Stadt oder deren Beauftragten.

11. Abschnitt
$ 45 Abs. l Nr. 1 3 und Abs. 2 der Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung vom
18.7.1985 werden wie folgt neu gefasst ' '

$ 45
Ordnungswidrigkeiten

(1 )

13. - entfällt

(2) Ordnungswidrig im Sinne von $$ 8 Abs. 2 Satz l Nr. 2 und Satz 2 KAG handelt. wer
vorsätzlich oder leichtfertig den Anzeigepflichten nach $ 42 Abs. 1 - 6 nicht, nicht richtig
oder nicht rechtzeitig nachkommt.
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111. Abschnitt
Abschnitt 1. dieser Satzung tritt rilckwirkend zum 1. Januar 2010. Abschnitt 11. tritt am Tag nach
der öffentlichen Bekanntmachung dieser Satzung in Kraft.

Mahlberg, den 18. September 2012

erm eist-nz $

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Stadtordnung ftlr Baden-
Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird
nach $ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der
Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ists der
Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll. ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die
Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung
der Satzung verletzt worden sind.



S T A D T 1.1 A H L B E R G

Ortenaulcreis

S a t z u n g

tiber di.e öffentliche Abwasserbeseitigung

( Ab\fa s s e r s at z ung Ab\.'S)

Aufgrund von $ h5 b Abs. 3 des lqiassergesetzes flip Baden
IVürttemberg (\\rG) und der $$ h, ll und 14Z der Gemeinde-

ordnung für Baden- R'ürtternberg (Gero) in Verbindung mit
den $$ 2P 8, 9, 10 und IOa des Kommunalabgabengesetzes
air Baden- lfiirttemberg (KAG) hat der Gemeinderat der Stadt
Nlahlberg am '!8; B7.8:i folgende Satzung besclllossen:

1. :allgemeines

Offen tli ct] e E:ind. chtun

(1) Die Stadt f'lahlberg betreibt die Beseitigung des in ihrem
Gebiet angefa]lenen Ablvassers a].s eine öffentli.che Ein
richtung

(2) Als angefallen gilt Abwasser, das tiber eine GrundstiiclKS-

ent\+ässerungsanlage in di.e öffentliclae Ab\fasseranlage ge-
langt oder zu eifel' öxnfentliclten AblSrasserbehandlun€sanlcaune
gebracht (angeliefert) wird

(3) Ei:. Rechtsanspr--'h auf Her.teilung, Er-,eiteru-:g oder
iLnclerung der öffentli.ollen Ab\,rasseranlageta besteht nicllt.
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( 1 ) Abwasser ist Ifasser, das durch häuslichen) gelverb-
lichen, land\fiz'tschaftlichen oder sonstigen Gebrauch
verunreinigt oder sonst in seinen Eigenschaften ver-
ändert ist oder das von Niederschlägen aus dem Bereich
bebauten oder befestlgter Grundstücke abfließt

Offentliche Abl,rasseranlagen haben den Zwecke das im
Gemoi.ndegebiet angefallene Abwasser zu sammeln, den Ab-
\fasserbehandlungsanlagen zuzulei.ten und zu reid.gen.
öffentliche Abxfasseranlagen sind i.nsbesondere die öffent
lichen Kanäle, Regenrücl(haltebeckenl Regenüberlauf- und
Regenklärbecken, Abwasser'pumpwerke und Klärwerke soxfie
offene und geschlossene Gräben, so\-Fett sie von der Ge-
meinde zur öffentlichen Abwasserbeseitigung benutzt wer-
den.

(2)

Zu den öffentlichen Abwasseranlagen gehören auch die
Grundstücksanschlüsse im Bereich der öffentlichen Ver
kehrs- und Grünflächen (Anschlußkanäle) im Sinne von
$ 12

(3) Grundstücksentwässerungsanlagen sind Einrichtungen, die
der Sammlung, Vorbehandlung, Prüfung und Ableitung des
Ablfassers bi.s zur öffentlichen Abwasseranlage di.eden.
Dazu gehören insbesondere Leitungen, die im Erdreich oder
im Fundamentbereich verlegt si.nd und das Abwasser dem
Anschlußkanal zuführen (Grundleitungen) , so\fie Priif
s chächte



11. Anschluß tzung

yn
qn

( 1 ) Di.e Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser
anfällt, sind nach näherer Bestimmung dieser Satzung
berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die
öffentlichen Abwasseranlagen anzuschließen, diese zu
benutzen und das gesamte auf dem Grundstück anfallende
Abl+asser der Stadt im Rahmen des $ 45 b Abs. l lfG zu
überlassen. Der Erbbauberechtigte tritt an die Stelle
des Eigentümer's .

(2)

(3)

Die Benutzungs- und Uberlassungspflicht nach Abs. l
trifft auch di.e sonst zur Nutzung eines Grundstücks
oder einer Wohnung berechtigten Personen.

Bebaute Gi'undstücke sind anzuschließen, sobald die füz'
sie bestimmten öffentlichen Abwasseranlagen betriebs
fertig hergestellt sind .

Wi.rd die öffentliche Abwasseranlage erst nach Errichtung
einer baulichen Anlage hergestellt, so ist das Grund-

stück innerhalb von 6 Monaten nach der betriebsfertigen
Herstellung anzuschli. eßen.

(4) Unbebaute Grundstücke sind anzuschließen, wenn der An-
schluß im Interesse der öffentlichen Gesundhei.tspflege,
des Verkehrs oder aus anderen Gründen des öffentlicllen
\kohls geboten is t .
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Ans chluß s tell e vorläufiger Anschluß

(1) 11fenn der Anschluß eines Grundstücks an (iie nächste

öffentliche Ab\fasseranlage technisch unzweckmäßig
oder die Ableitung des Abwassers über di.esel Anscllluß

für die öffentliche Abwasseranlage nachteilig wäre,
kann die Stadt verlangen oder gestatten, daß das Grund
stück an eine index'e öffentliche Ab\.rasseranlage anke
s chloss en wird .

(2) Ist die für ei.n Grundstück bestimmte bffentli.che Ab
\,rasseranlage noch nicht hergestellt, kann die Stadt
den vorläufi.gen Anschluß an eine andere öffentliche
Abwasseranlage gestatten oder verlangen.

$ 5

Befrpj:uHRen

Von der Verpflichtung zum Anschluß an die öffentliche Ab-
l-rasserbeseitigung und von der Pfli.cht zur Benutzung deren
Einrichtung ist der nach $ 3 Abs. l und 2 Verpflichtete auf
Antrag .insel.Fett und solange zu befreiend als ihm der An-
schluß bzw. die Benutzung \fegen seines, die öffentlichen
Belange iilorwiegenden privaten Interesses an der ei.genen Be
seitigung des Abwassers nicht zugemutet werden kann und die
Befreiung wasser\,wirtschaftlich unbedenklich ist.
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( 1 ) Von der öffentlichen Ab\.rasserbeseitigung sind sämt-
licheStoffe ausgeschlossen! die die Reinigungsxqirkung
der ]Clärwerlce, den Betri.eb der Schlammbehandlungsan-
lagen, die Schlammbeseitigung oder Schlammverwertung
beet-nträchtigenl die öfl'endlichen Abwasser'anlagen an
greifen, ihre Funktionsfähigkeit oder Unterhaltung be
hindernt erschllreren oder gefährden ]cönnen, oder die den
in öffentlichen Abwasseranlagen arbeitenden Personen
oder dem Vorfluter schaden können. Dies gilt auch flip
Flüssigk:ei.ten, Gase und Dämpfe

Insbesondere sind ausgesch].osten:

1. Stoffe ch in zerkleinertem Zustand-, die zu Ab
lagerungen oder Verstopfungen in den öffentlichen
Abwasseranlagen führen können (z.B. Kehricht, Schutt,
Mist, Sand, Kiichenabfälle, Asche, Zellstoffe, Tex
Eilten, Schlachtabfällel Tierköx'perl Panseninhalt,
Schlempel Trubl Trester und hefehaltige Rückstände,
Schlamm9 Haut- und Lederabfälle)

2. feuergefährliche, explosible, gifte.ge, fett- oder
ölhaltige Stoffe (z.B. Benzin, Karbid, Phenole, Öle,
und dgl.), Säuren, Langen, Salze, Reste vou Pflanzen-
schutzmitteln oder verglei.chbaren Chemikalienp Blut,
mit Krankheltskeimen behaftete Stoffe und radioakti.ve
Stoffe;

3. Jauche, Gülle, Abgänge aus Tierhaltungen, Silosicker-
saft und Molke;

e

)

(2)

4 faulendes oder sonst übelrie.chendes Ab\gasser (z.B.
Uberläufe aus Abortgruben, milchsaure lConzentrate,
Kraut'"as;er);
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7

8

9

Ab\gasser, das Schädliche oder belästigende Gase
oder Dämpfe verbreiten l(ann

Abwasser, das wärmer als 35o Celsius ist;

Ab\gasser mit einem pH- Ifert von über 9l5 (alkalisch)
oder unter 6,0 (sauer)

farbstoffhalti.ges Abwasser, dessen Entfärbun€ i.m
1(1är\werk nicht gewährleistet ist

Ablfasser, das einem l-rasserrechtlichen Bescheid nicht
entspricht.

)

j

(3) Die Stadt kann im Einzelfall über die nach Abs. 2
einzuhaltenden Grenzwerte hinausgehende Anforderungen
stellend \benn dies für den Betri.eb der öffentlichen
Abwasseranlagen erforderlich ist

(4) Die Stadt kann i.m Einzelfall Ausnahmen von den Be--
stimmungen der Absätze l bis 3 Zulassen, wenn öffent-
li.che Belange nicht entgegenstehenl die Versagung der
Ausnahme im Einzelfall eine Unbillige Härte bedeuten
würde und der Antragsteller evtl. entstehende Mehr-
kosten übernimmt

:4PS s chlüs s e im Binz elfall
Mehrkostenvereinbgrun

(1) Die Stadt icann im Einzelfall Abxfasser von der öffent-
lichen Ablvasserbeseitigung aufschließen:

a) dessen Sammlung, Fortleitung oder Behandlung im Hin-
blicl{ auf den Anfallort oder \.regen der Art oder }lenge
des Ablvassers unverhältnismäßig holten Aufxvand ver--
ursachen l.bürde ;

7
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b) das nach den a]]gemein aner](annten Regeln der
Abwassertechnik nicht mit häus].lehen Abwässern
gesammelt, fortgeleitet oder behandelt \.herden
kann.

(2) Ein Grundstückseigentümer kann den Anschluß und die

Benutzung in den Fällen des Absatzes l verlangen,
\feng er die für den Bau und Betrieb der öffontlicllen
Abwasseranlagen entstehenden l.mehrkosten übernimmt
und auf Vera-angel angemessene Sicherheit leistet.

(3) Schli.eßt die Stadt in Einzelfällen Abwasser von der
Beseitigung aus, bedarf dies der Zustimmung der Ifasser
behörde ($ 45 v Abs. 3 Satz 2 WG)

$ 8

EinleitunasbeschränkunggD

(1) Die Stadt kann im Einzelfall die Einleitung von Ab-

wrasser von einer Vorbehandlung oder Speicherung ab
hängig maehenl wenn seine Beschaffenheit oder I'lenke
dies insbesondere im Hinblicl{ auf den Betrieb der

tiffentlichen Abwasseranlagen oder auf Sonstige öffent
liclxe Belange erfordel't.

Das ip die öffentlichen Ab\-rasseranlagen einzuleitende
Abx.rassen muß insbesondere den in den nRichtlinieR des
Plinisteriums für Ernährung, Lande,rirtsclläft und Umx.fett

für die Anforderung an Ab\yasser bei Einleitung in
bffentli.che Abwasseran].agQnn genannten Regelanfordeü
lungen ita der jeweils gültigen Fassung entsprechen.
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(2) Fälcalienhaltiges Abx.nasser darf in öffentliche Ab-
xrasseranlagen, die nicht an ein öffentliches Klär-
\merk angeschlossen sind) nur nach ausreichender Vor
behandlung ei.ngeleitet x.herden

(3) Die Ei.nleitung von Ab\.rassen, das der Besoitigungs-
pflicht nicht untere.legt und von sonstigem \gasser
bedarf der Schriftlichen Genehmigung der Stadt.

$ 9

EiRenkontrolle

( 1 ) Bei. Grundstücken mi.t mengenmäßig stark schxvadcenden

oder gefahrenträchtigen Abwässern (z.B. aus Kliniken
oder Gewerbebetrieben) kann di.e Stadt verlangen, daß
auf Kosten des Grundstückseigentümers oder des Be
sitzers Vorrichtungen zur Messung und Registz'i.erung
der Abflüsse und der Beschaffenheit der Abwässer zur
Bestimmung del' Schadstoffracht in die Grundstücks-
entwässerungsanlage eingebaut oder an sonst geeigneter
Stelle auf dem Grundstück angebl'achte betrieben und in
ordnungsgemäßen Zustand gehalten werden.

Die Stadt kann auch verlangen, daß eine Person be-
stimmt wird, die für die Bedienung der Anlage und air
die Führung des Betriebstagebuchs verantwortlich ist.
Das Betriebstagebuch i.st tnindestens 3 Jahre lang, vom
Datum der letzten Eintragung oder des letzten Beleges
angereclanetl aufzubexfahren und der Stadt auf Verlangen
vorzulegen.

(2)

9
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$ 10

:4Ëya:g gg! un t e rs uchun

( 1 ) Der Abwasserzweclcverband kann Abx\rasseruntersuchungen
auf lCosten des Benutzers vornehmen. Er bestimmt, in
welchen Abständen dle Proben zu entnehmen sind, durch
x+en die Proben zu entnehmen sind und wer si.e unter-
sucht. F'ür das Zutx'ittsrecht gilt $ 20 Abs. 2 ent-
sprechend.

(2)

(3)

Wenn bei der IJntersuchung des Ab\.wassers }längel fest
gestellt Iferdenl hat der Grundstiickselgentiimer oder
der Besitzer diese unverzüglich zu beseitigen.

Kosten von Abwasseruntersuchungen, die wegen der
Festsetzung von Starkverschmutzerzuschlägen ($$ 38,
39) auf Antrag des Gebiihrenschuldnel's erfolgen, sind
von diesem zu tragen.

ß

gg:lind s tü cl{ sb enutgun

Die Grundstüclcseigentiimer sind unter den Voraussetzungen
der $$ 88 ff des IVassergesotzes für Baden- Württemberg
vel'pflichten, für' Zxfecke der öffentlichen Abwasserbeselti
dung das .Verlegen von l(anälen ei.Uschi. Zubehör zur Ab-
und Fortgeltung von Abwasser übel' ihre Grundstücke gegen
Entschädigung zu dulden. Die Gruncistiickseigentiimer haben
insbesondere den Anschluß anderer Grundstücke an die An-
schlußleitung zu ihren Grundstück(en zu dulden.

10



10

111

Anschlußlcanäle

( 1 )

(2)

Anschlußkanäle ($ 2 Abs. 2 Satz 3) werden ausschli.eß-
lich von dez' Stadt hergestellt, unterhaltend erneuert,
geändert, abgetrennt und beseitigt.

Art, Zahl und Lage der Anschlußkanäle sox..ie deren Kade
rung werden nach Anhörung des Grundstückseigentümers
und unter Ifahrung seiner berechtigten Interessen von
der Stadt bestimmt.

(3) Die Stadt stellt die für den erstmaligen Anschluß
eines Grundstücks not\fendigen Anschlußkanäle bereit.
Jedes Grundstück erhält einen Anschlußkanal. Die Stadt
kann auf Antrag mehr als einen Anschlußkanal herstellen
soweit sie es für technisch notwendig hält.

Insbesonders begründeten Fällen (z.B. bei Samrnelgara-
gen, Reihenhäusern) kann di.e Stadt den Anschluß mehrerer
Grundstiic](e tiber einen gemeinsamen Anschlußkanal vor-
schreiben oder auf Antrag zulassen.

Die Kosten dez' für den erstmaligen Anschluß eines Grund
stücks not\fendigen Anschlußkanäle (Abs. 3 und 4) sind
durch den Teilbeitrag für den öffentlichen Abwasserkanal
($ 28'Nr. 1) abgegolten.

llierden Gebiete im Trennsystom entwässert, gelten die
beiden Ansch[ußkanä[e a]s ein Ansch].ußkana]

)

(4)

(5)

(6)

1 1
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Sons Lire Ans clalüs s e Ko s teners tattun

( 1 ) Di.e Stadt .kann auf Antrag des Grundstücksei.gentümers
mehrere Anschlußkanäle sowie vorläufi.ge oder vor
iibergehende Anschlüsse herstellen. Als wei.fete An-
Schlußkanäle gelten auch Anschlußlcanäle flip Grund-
stücke, die nach Entstehen der Beitragspflicht ($ 28
Nr. 1) neu gebildet werden.

(2) hie Kosten der ]Jerstellung, Unterhaltung, Erneuerung,
Veränderung und Beseitigung der in Abs. l genannten
Anschlußkanäle und Anschlüsälä trägt der Grundstücks-
eigentümer.

(3) Der Erstattungsanspruch entsteht mit der endgültigen
Herstellung des Hausanschlusses, im übri.gen mit der
Beendigung der Maßnahme.

(4)

(5)

Der Erstattungsanspruch wird binnen eines Monats nach
Bekanntgabe des Abgabenboscheids fällig

Private Anschlußkanäle hat der Gz'undstiickseigentiimer
selbst zu unterhaltend zu erneuern, zu ändern und zu
beseitigen.

+

1 2
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Genehyj:gängen

(1) Der schrift].schen Genehmigung der Stadt bedürfen

a) die Herstellung der GT'undstücksentwässerungsanlagen,
deren Anschluß sowie deren Änderung;

b) die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen sowie
die Änder.ung der Benutzung.

Bei vorübergehenden oder Vorläufigen Anschltlssen wir'd
die Genehmigung wi.derruflich oder befristet ausge-
sprochen

(2) Einem unmi.ttelba!'en Anschluß steht der mittelbare An-
schluß (z.B. tiber bestehende Grundstticksentwässer.unis
anlagen) gl ei.ch.

(3) File' die den Anträgen bei.zufilgenden Unterlagen gelten
die Vorschriften der Bauvorlagenverordnung in der je-
wei.Is gtllti.gen Fassung si.nngemäß. Die zur Anferti.dung
der Pläne erforderlichen Angaben (Höhenlage des Straßen
kanal.s, Lage der Anschlußstelle und Höhenfc:eitpunkte).
sind bei der Stadt einzuholen.

(4) Ftlr Grundwasser oder sonstiges Wasser, das kein Abwasser
ist, oder Abwasser, das der Beseitigungspfli.cht nicht
untern.egt, in öffent]iche Abwasseran]agen ei.nge].eiter
wer'den, ist eine besondere Genehmigung der Stadt er-
forder].ic!!. Si.e wird nur wi.derrufli.ch oder befristet
ausgesprochen.

(5) Der Anschluß der Grundsttlcksentwässerungsanlagen an die
Verbandsanlagen oder ihre Benutzung sowie die Änderung
der bereits angeschlossenen Grundstücksentwässerungsan-
lagen bedarf der sche'iftllichen Zustimmung des Abwasser-
zweckverbandes vor Genehmigung durch die jeweilige Ver'bands
gemeinde.

13



Regeln der Technik

Grundstücksentwässerungsanlagen sind nach den allgemein
anerkannten Regeln der Technil{ herzustellen und zu be-
treiben. Allgemein anerkannte Regeln der Technik sind
insbesondere die technischen Bestimmungen für den Bau,
den Betrieb und die Unterhaltung von Abwasseranlagen und
dle Ei.nleitungsstandards, di.e die oberste Wasserbehörde

durch öffentliche Bekanntmachung einführt.

gjlun

( 1 ) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind vom Grund
stüclcseigentiimer' auf seine Kosten herzustellen, zu
unterhalten und nach Bedarf gz'kindlich zu reinigen.
Die Stadt ist berechtigte die Grundstücksentwässerungs
anlage bis einschließlich Kontrollschacht gegen Kosten
ersatz herzustellen. Hierbei stellt die Gemeinde die
Kontrollschächte geländeeben mit dem Grundstück, wie
es zum Zeitpunkt der Herstellung der Kontrollschächte
angetroffen wird, her. Änderungen der Kontrollschächte
(höher- Tiefersetzen), di.e z.:B. durch Anschütt.. .d.,
Abtragen erfordern.ch \ferien, hat der Grundstückseigen-
tümer auf seine Kosten selbst durchzuführen. Dies gilt
auch9 wenn ein Bebauungsplan solche Änderungen erforcler
lich macht.

(2) i'iir das Entstehen und die Fälligkeit des Kostenersatzes
gilt $ 13 Abs. 3 und 4 analog



( 3) Der Grundstücl<seigentümer hat di.e Verbindung der
Grundstiic](sent\fässerungsanlagen mit den öffentlicllen
Abwasseranlagen im Ei.nvernehmen mit der Stadt herzu-
stellen. Grundlei.turigen sind in der Regel mit min--
destens 150 mm Nenn\,reite auszuführen. Der letzte
Schacht mit Reinigungsrohr i.st so nahe l-rie technisch
möglicll an die öffentliche Abl-rassen'anlage zu setzen;
er muß stets zugänglich und bis auf Rückstauebene
($ 19) wasserdicht ausgeführt sein.

(4)

(5)

Bestehende Grundstücksentxfässerungsanlagen sind vom
Grundstückseigentümer auf seine lCosten zu ändernl wenn
die ]ilenge oder Art des Abxgassers dies notes'endig machen.

Anderungen an einer Grundstiicksentwässerungsanlage, dië
infolge einer nicht vom Grundstückseigentümer zu ver-
tretenden Änderung der öffentlichen Abwasseranlagen not
\wendig pferden, führt die Stadt auf ihre Kosten aus,
sofern nichts anderes bestimmt i.st.

(6 ) Ifi.rd eine GrundstiicksentKässerungsanlage ganz oder teil
weise ch vorübergehend- außer Betrieb gesetzt, so
kann die Stadt den Ansch[ußkana[ versch].leben oder be--
zeitigen. Die Kosten trägt der Grundstückseigentümer

Abscheider. HebeanlagQ Z e rkl ein e jungs gerät e

( 1 ) Auf Gx'undstücken, auf denen Fette, Leichtfliissiglceiten
wie Benzin und Benzol soli.e Öle oder Ölrüclcstände in
das Abwasser gelangen können, sind Vorrichtungen zur
Abscheidung dieser Stoffe aus dem Ab'blasser (Abscheider
im.t dazugehörenden Schlammfäugen) einzubauen, zu be-
treiben, zu unterhalten und zu erneuern. Die Abscheider
mit den dazugehörenden Schlammfängen sind vom Grund-
stückseigentümer in regel.mäßigen Zeitabständen, darüber
hinaus bei besonderem Bedarf zu leeren und zu reinigen.
Bei schuß.dhafter Säumnis ist er der Stadt Schadenersatz
pflichtig. Für die Beseitigung eier anfallenden Stoffe
gelten die Vorschriften über die Abfallbesei.tagung

1 5
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(2) Die Stadt kann vom Grundstückseigentümer im Einzel
fall den Einbau und den Betrieb einer Abwasserhebe-

anlage verlangen, wenn dies für die Ableitung des
Abwasser notwendig ist; $ 15 bleibt unberührt

(3) Zerkleinerungsgeräte für lCüchenabfällep Müll, Papier
usw. sowie Handtuchspender mit Sptilvorrichtung dürfen
nicht an Grundstiicksentwässerungsanlagen angeschlossen
\f erd e n .

Sptilaborte Kleinklär4pjBgen

(1) Auf Grundstücken, die an die öffentliche Abwasserbe-
seitigung angeschlossen sind9 sind in Gebäuden mit

Aufentha].tsräumen nur Aborte mit Wasserspülung zulässig

(2) Kleinkläranlagen sind unvex'züglich außer Betrieb zu
setzen, sobald das Grundstück an ein öffentliches Klär-
werk angeschlossen ist. Abflußlose Gruben und Sickeran-
lagen sind außer Betrieb zu setzen, sobald ein Grundstück
an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen ist.
In beiden Fällen trägt der GI'undstückseigonttimer die Kos-
ten der Still.egung

$ 1 9.

&gP

Aborte mit \\rasserspiilung, Bodenabläufe, Ausgüsse, Spü].en,
ls'aschbecken und dergleichen, die ti.eier als die Straßenober-
fläche an der Anschlußstelle der Grundstück(sent\fässerung
(RÜckstauebene) liegen, massen vom Grundstückseigentümer auf
seine Kosten gegen Rück(stau gesichert xserden. Im übrigen hat
der Grundstückseigentümer air rÜckstaufreien Abfluß des Ab-
\,ras s ers zu . s orden .

\

{
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$ 20

91l:.Ë

(1) Vor dem Begi.nn der Bauarbeiten und vor dem Zudecl(en
der neuen oder unveränderten bz\.r. veränderten Grund-

stücksent\-rässerungsanlagen ist der Stadt zur Prüfung
und Abnalame Anzeige zu erstatten. ]3eanstandete und

nichtabgenommene Anlagen dürfen nicht in Betrieb ge-
nommen pferden.

Di.e Abnahme der Grundstiicksentwässerungsanlagen er-
folgt durch den Kanalaufseher des Abwasserzwecl(verbands
im Auftrag der je\-heiligen Verbandsgemeinde. Die Ab--

nahte befreit den Bauherrn, den Planverfasser, den Bau
leiter und den ausführenden Unternehmer ni.cht von ihrer
Verantxfortlichkei.t für die Voz'schriftsmäßige und fehler
freie Ausführung der Anbei.ten.

(2) Der Abwasserzwecl<verband ist berechtigt, die Grund
stücksentwässerungsanlagen zu prüfen. Den mit der Uber
wach.ung der Anlagen beauftragten Personen ist zu allen
Tei.len der Grundstiiclcsentwässerungsanlagen Zutritt zu
gel,rältren. Sie dürfen \wohnungen nur mit Einwilligung des
Berechtigten, Betriebs Geschäftsräume ohne Ei.n-
\-billigung nur in den Zeiten betreten, in denen sie nor-
maler\leise für die jeweilige geschäftliche oder betrieb-
liche Nutzung offenstehen. GI'undstiickseigentümer und Be-
sitzer sind verpflichtet, die Ermittlungen und Prüfungen
nach den Sätzen l und 2 zu dulden und dabei Hilfe zu
leisten. Sie haben den zur Prüfung des Abxgassers notwen-
digen Einblick in die Betriebsvorgänge zu ge\,Fähren und
die sonst erforderlichen Auskiinftë zu erteilen.

(3)

(4)

l\herden bei der Prüfung der Grundstüclcsent\fässerungsan--
lagen ]Llängel festgestellt, hat si.e der GrundstUclcseigen
tümez' unverzüglich zu beseitigen

Der Ab\fasserzweckverband "Südliche OFteoaun \bird er--
mächte.gt, die dadurch entstehenden Kosten unmittelbar
beim Grundstiiclcseigentümer zu erheben.
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1 1 IV Abwasserbeitrag

Erhebungsgrundsatz

Die Stadt erhebt zur teilweisen Deckung ihres Aufwandes für die Herstellung der
öffentlichen Abwasseranlagen einen Abwasserbeitrag. Der Abwasserbeitrag wird in
Teilbeiträgen (S 28) erhoben.

S 22

Gegenstand der Beitragspflicht

(1) Der Beitragspflicht unterliegen Grundstücke, für die eine bauliche oder ge
werbllche Nutzung festgesetzt ist, wenn sie bebaut oder gewerblich genutzt
werden können.



Erschlossene Grundstücke, fOr die eine bauliche oder gewerbliche Nutzung

nicht festgesetzt Ist, unterliegen der Beitragspflicht, wenn sie nach der {ë(-

Verkehrsauffassung Bauland sind und nach der geordneten baulichen ERtwick- .L ./Z=
lung der Stadt zur Bebauung anstehen.

(2) wird ein Grundstück an die öffentlichen Abwasseranlagen tatsächlich ange-

schlossen, so unterliegt es der Beitragspflicht auch dann, wenn die Voraus-

setzungen des Abs. l nicht erfüllt sind.

$ 23

Beitragsschuldner

(1) Beitragsschuldner ist, wer im Zeitpunkt der Zustellung des Beitragsbe-
scheids Eigentümer des Grundstücks ist.
Der Erbbauberechtigte ist anstelle des Eigentümers Beitragsschuldner

(2) Mehrere Beitragsschuldner haften als Gesamtschuldner. Bei \iohnungs- und

Teileigentum sind die einzelnen llohnungs- und Teileigentümer nur entspre-
chend ihrem Miteigentumsanteil Beitragsschuldner

(3) Der Beitrag ruht als öffentliche Last auf dem Grundstück, im Falle des
Abs. l Satz 2 auf dem Erbbaurecht, im Falle des Abs. 2 Satz 2 auf dem Woh

nungs- oder dem Teileigentum.

$ 24

Beitragsmaßstab

Maßstab für den Abwasserbeitrag ist die Nutzungsfläche. Diese ergibt sich durch

Vervielfachung der Grundstücksfläche ($ 25) mit dem Nutzungsfaktor (S 26)

Grundstücksfläche

(1) Als Grundstücksfläche gilt
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a) Bei Grundstücken im Bereich eines Bebauungsplans die Fläche, die der Er-
mittlung der zulässigen Nutzung zugrunde zu legen ist;

b) wenn ein Bebauungsplan nicht besteht oder die erforderliche Festsetzung
nicht enthält, die tatsächliche Grundstücksfläche bis zu einer Tiefe von
50 m von der der Erschließungsanlage zugewandten Grundstücksgrenze.

Reicht die bauliche oder gewerbliche Nutzung über diese Begrenzung hi-
naus oder sind flächen tatsächlich angeschlossen, so ist die Grund-

stückstiefe maßgebend, die durch die hintere Grenze der Nutzung bestimmt

Grundstücksteile, die lediglich die wegemäßige Verbindung zur Erschlies-
sungsanlage herstellen, bleiben bei der Bestimmung der Grundstückstiefe
unberücksichtigt.

(2) $ 10 Abs. 3 Satz 2 KAG bleibt unberüht.

wird

$ 26

Nutzungsfaktor

( 1 ) Entsprechend der Ausnutzbarkeit wir'd die Grundstücksfläche (S 25) mit einem
Nutzungsfaktor vervielfacht, der im einzelnen beträgt:
1. bei Stellplatzgrundstücken und bei Grundstücken,

für die nur eine Nutzung ohne Bebauung zulässig ist

oder bei denen die zulässige Bebauung nur untergeord-

nete Bedeutung hat

2. bei eingeschossiger Bebaubarkeit

3. bei zweigeschossiger Bebaubarkeit

4. bei dreigeschossiger Bebaubarkeit
5. bei vier- und fünfgeschossiger' Bebaubarkeit

6. bei sechs- und mehrgeschossiger Bebaubarkeit

0,5,
l ,o,

1 ,25 ,
1 ,5,
1 .75 ,
2,0.

(2) Als zulässige Zahl der Geschosse gilt die im Bebauungsplan festgesetzte
höchstzulässige Zahl der Vollgeschosse. Weist der Bebauungsplan statt der
Geschoßzahl eine Baumassenzahl aus, gilt als Zahl der Vollgeschosse die

Baumassenzahlt geteilt durch 3,5; ist nur die zulässige Höhe der baulichen

Anlagen festgesetzt, gilt als Zahl der Vollgeschosse das festgesetzte



Höchstmaß der Höhe baulicher Anlagen geteilt durch 3,5. Bruchzahlen werden

auf die nächstfolgende volle Zahl aufgerundet

(3) Ist tatsächlich eine höhere als die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse zu-

gelassen oder vorhanden, so ist diese zugrundzulegen; dies gilt entsprech-

end, wenn die zulässige Baumassenzahl oder das festgelegte Höchstmaß der
Höhe baulicher Anlagen überschritten wird.

(4} in Gebieten, für die ein Bebauungsplan aufgestellt wird (S 33 BauGB) ist

dle zulässige Zahl der Geschosse nach dem Stand der Planungarbeiten zu er-
mitteln. Abs. 2 findet sinngemäße Anwendung.

(5) in unbeplanten Gebieten und bei Grundstücken, für die ein Bebauungsplan we-

der die Geschoßzahl noch die Baumassenzahl oder die Höhe baulicher Anlagen

festsetzt, ist maßgebend:

a) Bei bebauten Grundstücken die Zahl der tatsächlich vorhandenen Geschos-

b) bei unbebauten, aber bebaubaren Grundstücken die Zahl der auf den Grund-

stücken der näheren Umgebung überwiegend vorhandenen Geschosse.

(6) Im Außenbereich ($ 35 BauGB) ist bei bebauten Grundstt)cken die Zahl der

tatsächlich vorhandenen Geschosse maßgebend. Bei unbebauten Grundstücken,

für die ein Bauvorhaben genehmigt ist. gilt die Zahl der genehmigten Ge-

schosse. Bei unbebauten Grundstücken, Stellplatzgrundstücken und bei Grund-

stücken mit nur untergeordneter Bebauung einschließlich Hochenendhäusern

gilt ein Nutzungsfaktor von 0,5.
17) Als Geschosse gelten Vollgeschosse im Sinne der Baunutzungsverordnung.

Soweit für ein Grundstück keine Baumassenzahl festgesetzt ist, ergibt sich

die Geschoßzahl bei Bauwerken mit Vollgeschossen, die höher als 3,5 m sind
und bei Gebäuden ohne Vollgeschoß durch Teilung der tatsächlich vorhandenen
Baumasse durch die tatsächliche überbaute Grundstücksfläche und nochmaliger

Teilung' des Ergebnisses durch 3,5. Bruchzable

satz 3 auf- bz\ü,.. abgerundet. $;Z/xZW- 4.. «e..

rderl entsprechend Abs. 2

-/.a .".d iz4. z

4

se

$ 27

\leitete Beitr;agspflicht

(1) Vergrößert sich die Fläche eines Grundstücks (z.B. durch Zukauf) und ist
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für die zugehene fläche noch keine Beitragspflicht entstanden, so unter-

liegen die zugehenden Flächen der Beitragspflicht nach Maßgabe das $ 24.
Abs. l gilt entsprechend, wenn

a) für Grundstücksflächen erstmals eine bauliche oder gewerbliche Nutzung

festgesetzt wird oder

b) Grundstücksflächen tatsächlich angeschlossen, baulich oder gewerblich

genutzt werden,

soweit sie bisher gemäß $ 10 Abs. 3 Satz 2 KAG oder gemäß $ 25 .qbs. l b

bei der Beitragsbemessung nicht berücksichtigt waren.

Wird die der bisherigen Beitragsbemessung zugrundegelegte Zahl der Vollge-

schosse bei einem Grundstück übeFschrit"cen, das nach Maßgabe des S 24 zum

Beitrag herangezogen kurde, so unterliegt die übersteigende ~lutzung einer

weiteren 3eitragsDflicht. Entsprechendes gilt bei Grundstücken, die nach

dem MaßsüLäb der zulässigen Geschoßfläche zum Beitrag herangezogen Nt;rdcn.

Absatz 3 findet sinngemäß Anwendung, wenn nach Eintrit+u der 3ei"urögspflicht

eine größere Zahl an Vollgeschossen allgemein zugelassen Nird-

(2)

l 3)

l4)

Beitragssatz

Der Abwasserbeitrag setzt sich aus folgenden Teilbeiträgen zusammen

je qm Nutzfläche ($ 24 Abs. l)

1 . für den öffentlichen Entwässerungskanal

2. für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks

3. für den chemischen Teil des Klärwerks

4. für die Schlammbehandlung

3.10 Euro

1,37 Euro

$ 29

Entstehung der Beitragsschyld

It) Die Beitragsschuld entsteht:
1. 1n den Fällen des $ 22 Abs. 1, sobald das Grundstück an den öffentlichen

Kanal angeschlossen werden kann,



2. in den Fällen des $ 22 Abs. 2 mit dem Anschluß frühestens jedoch mit
dessen Genehmigung,

3. in den Fällen des $ 28 Nr. 2 bis 4, sobald die Teile der Abwasseranlagen

für das Grundstück genutzt werden können,
4. in den fällen des S 27 Abs. l wenn die Vergrößerung des Grundstücks im

Grundbuch eingetragen ist,

5. in den fällen des $ 27 Abs. 2 a) mit dem Inkrafttreten des Bebauungs-

plans bzw. dem Inkrafttreten der Abrundungssatzung im Sinne von
$ 34 Abs. 4 BauGB,

6. In den Fällen des $ 27 Abs. 2 b)

a) Sobald tatsächlich angeschlossen ist, frühestens jedoch mit der Ge-

nehmigung des Anschlusses,
b) bei baulicher Nutzung ohne tatsächlichen Anschluß mit der Erteilung

der Baugenehmigung,

c) bei gewerblicher Nutzung mit dem Eintritt dieser Nutzung.

7. In den Fällen des $ 27 Abs. 3 mit der Baugenehmigung, frilhestens jedoch

mit der Genehmigung des Anschlusses.

8. In den Fällen des S 27 Abs. 4 mit der Erhöhung der zulässigen Nutzung-

12) für mittelbare Anschlüsse gilt S 14 Abs. 2 entsprechend.

S 30

Vorauszahlung und Fälligkeit

(1) Die Stadt I'lahlberg erhebt Vorauszahlungen auf die Teilbeiträge nach S 28
Nrn. l bis 3 in Höhe von 90 % der voraussichtlichen Teilbeltragsschuld,
sobald mit der Herstellung des Teils der öffentlichen Abwasseranlagen be

gonnen wird.

(2) Der Abwasserbeitrag (Teilbeitrag) und die Vorauszahlungen werden jeweils

einen lqonat nach Bekanntgabe des Abgabebescheids fällig.
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$ 31

Ablösung

(1) Der AbK'asserbeitrag (Teilbeitrag) kann vor Entstehung der Beitragsschuld
abgelöst werden. Der Betrag einer Ablösung bestimmt sich nach der Höhe des
voraussichtlich entstehenden Beitrags(Teilbeitrags).

(2) Fi)r den Einzelfall wird die Ablösung durch Vereinbarung zwischen der Stadt

und dem Beitragspflichtigen getroffen.
13) Die Bestimmungen über die weitere Beitragspflicht in $ 27 Abs. l bis 4

bleiben durch Vereinbarungen über die Ablösung unberührt.''

V. Abwassergebühren

Erhebungsgrundsatz

Die Stadt Mahlberg
Abwassergebühren .

erhebt für die Benutzung der öffentlichen Abwasseranlagen

Gebührenmaßstab

(1) Die Abwassergebühr wird nach der Abwassermenge gemessen. die auf den an die
öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossenen Grundstück anfällt ($ 35, Abs. l).

(2) Bei sonstigen Einleitungen ($ 8. Abs. 3) bemisst sich die Abwassergebühr nach der
eingeleiteten Abwasser- bzw. Wassermenge.

(3) Wird Abwasser zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht. bemisst
sich die Abwassergebtlhr nach der Menge des gelieferten Abwassers.

(4) Bei Anfall von stark verschmutzten Abwässern werden Starkverschmutzerzuschläge
erhoben ($$ 38, 39).

2
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$ 34
Gebührenschuldner

(1) Schuldner der Abwassergebühr ist der Grundstückseigentümer. Der Erbbauberechtigte
ist anstelle es Grundstückseigentümer Gebührenschuldner. Beim Wechsel des
Gebührenschuldners geht die Gebührenpflicht mit dem Nutzungswechsel, frühestens
mit der Meldung nach Satz 4 auf den neuen Gebührenschuldner über. Der bisherige
Gebührenschuldner hat den Wechselzeitpunkt dem Wasserwerk schriftlich zu melden.

(2) Gebührenschuldner für die Gebühr nach $ 33, Abs
anliefert.

3 ist derjenige, der das Abwasser

(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner

$ 35
Abwassermenge

(1) In dem jeweiligen Veranlagungszeitraum (g 40, Abs.l
Abs. l als angefallene Abwassermenge:

Satz 1) gilt im Sinne von $ 33.

l die auf dem Grundstück aus der öffentlichen
Wassermenge;

Wasserversorgung zugeführte

2. bei nichtöffentlicher Trink.
entnommenen Wassermenge;

und Brauchwasserversorgung die dieser

3 im übrigen das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser.
als Brauchwasser im Haushalt oder Betrieb benutzt wird.

soweit es

(2) Auf Verlangen der Stadt hat der Gebührenschuldner bei sonstigen Einleitungen ($ 8,
Abs. 3) oder bei nichtöffentlicher Wasserversorgung (Abs. 1, Nr. 2) und bei der
Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser (Abs. 1, Nr. 3) geeignete
Messeinrichtungen auf seine Kosten anzubringen und zu unterhalten. Die Stadt ist
bërechtigt, die Messeinrichtung gegen Kostenersatz anzubringen und zu unterhalten.
Für das entstehen des Kostenersatzes und dessen Fälligkeit gilt $ 13, Abs. 3 u. 4 dieser
hatviinn

$ 36
Absetzungen

(1) Wassermengen, die nachweislich nicht in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet
werden.

werden auf Antrag des Gebührenschuldners in der Bemessung der Abwassergebühr
insoweit abgesetzt. als sie 50 cbm pro Jahr überschreiten.



(2) Landwirtschaftliche und ähnliche Betriebe können auf Antrag eine Ermäßigung der
Entwässerungsgebtjhr in Höhe von 0,10 Euro/cbm erhalten, wenn sie nachweisen.
dass der Betrieb einen Viehbestand von mindestens 3 (drei) Großvieheinheiten hat und
sie der öffentlichen Wasserleitung entnommene Wassermenge insofern nachweislich
nicht der Kanalisation zuführen.

(3) Der Antrag auf Absetzung nicht eingeleiteter Wassermengen ist bis zum Ablauf eines
Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheids zu stellen.

(4) Der Antrag auf Ermäßigung nach g 36. Abs. 2 ist schriftlich zu
Kalenderjahres erneut für das laufende Kalenderjahr zu stellen.

Beginn eines jeden

$ 37
Höhe der Abwassergebühr

(1) Die Abwassergebühr beträgtje cm Abwasser 2,75 €.

(2) Für Abwasser. das zur Verbandskläranlage Südliche Ortenau gebracht wird. wird die
Gebühr des Abwasserzweckverbands Südliche Ortenau erhoben.

$ 38
Starkvetschmutzerzuschläge

(1) Bei der Veranlagung nach mittleren Verschmutzungswerten
($ 39. Abs. l bis 3) erhöht sich der Gebührensatz
($ 37. Abs. 1) entsprechend der stärkeren Verschmutzung wie folgt

1. Bei Abwasser mit einem Gehalt an absetzbaren Stoffen
von 300 bis 600 mg/l
für jeden weiteren angefangenen 300 mg/l jeweils weitere

0,07 Euro/cbm
0,07 Euro/cbm

2 Bei Abwasser mit einer Konzentration an biologischen abbaubaren
Stoffen. gemessen am biochemischen Sauerstoffbedarf nach
5 Tagen (BSB)
von 300 bis 600 mg/l
für jeden weiteren angefangenen 300 mg/l um jeweils weitere

0,07 Euro/cbm
0,07 Euro/cbm

(2) Die Zuschläge nach Abs. 1, Nr. l u. Nr. 2 werden nacheinander erhoben

-2r
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$ 39

Verschmutzungswerte

(1) Die Verschmutzungswerte von stark verschmutztem Abwasser werden durch die
Gemeinde nach mittleren Verschmutzungswerten festgesetzt. Dabei werden die
Verschmutzungswerte zugrundegelegt, die sich nach allgemeinen Erfahrungen bei der
Einleitung gleichartigen Abwassers ergeben, soweit sie nicht von der Gemeinde
aufgrund von Messungen nachgewiesen sind.

(2) Der biochemische Sauerstoffbedarf kann aufgrund der Konzentration an chemisch
oxydierbaren Stoffen (CSB) geschätzt werden, wenn durch geeignete
Vergleichsuntersuchungen das Verhältnis zwischen BSB und CSB bekannt ist.

Die Verschmutzungswerte beziehen sich auf Untersuchungen von Abwasser im nach
zwei Stunden abgesetzten Zustand.

$ 40
Entstehen der Gebührenschuld

(1) In den Fällen des $ 37, Abs. l entsteht die Gebührenschuld für ein Kalenderjahr mit
dem Ablauf des KalendeÜahres (Veranlagungszeitraum). Endet ein
Benutzungsverhältnis vor Ablauf des Veranlagungszeitraumes, entsteht die
Gebührenschuld mit Ende des Benutzungsverhältnisses.

(2) In den Fällen des $ 34. Abs. l SaU 3 entsteht die Gebührenschuld mit dem
gemeldeten Wechsel entsprechend g 34, Abs. l Satz 4 für den bisherigen
Grundstückseigentümer, für den neuen Grundstückseigentümer mit Ablauf des
Kalenderjahres.

(3) In den Fällen des $ 33, Abs
Abwassers.

3 entsteht die Gebührenschuld mit der Anlieferung des

6 41
Fälligkeit der Gebührenschuld/ Teilzahlungen

(1) Jeweils auf den 31. März, 30. Juni und 30. September eines jeden Jahres sind
Teilzahlungen zu leisten. Der Teilzahlung ist ein entsprechender Teil der
Abwassermenge des Vorjahres zugrunde zu legen. Fehlt eine Vorjahresabrechnung, ist
die voraussichtliche Abwassermenge zu schätzen.

Die Teilzahlung erhöht sich entsprechend
Starkverschmutzerzuschläge zu erheben waren.

9 38. wenn im Vorjahr

(2) Die Abwassergebühren sind 2 Wochen nach Bekanntmachung des Gebührenbescheids
zur Zahlung fällig, die Teilzahlungen sind jeweils zu den in Abs. l genannten
Zeitpunkten.

(3) In den Fällen des $ 33. Abs. 3 wird die Gebühr mit der Anforderung zur Zahlung fällig

-ZP
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(4) Andern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraumes die Gebühren, so wird der für die
neuen Gebühren maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeitliche
Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für die jeweilige
Abnehmergruppe maßgeblichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen.
Entsprechendes gilt bei Anderung des Umsatzsteuersatzes."

zs
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Anzeigenfli.cht

(1) Binnen eines ]ionats sind der Gemeinde der Er\derb
oder die Veräußerung eines an die Öffentlichen Ab
xsasseranlagett angeschlossetaen Grutadstiiclcs anzu-
zeigen. Entsprechendes gilt beim Erbbaurecht.

Anzeigepflichtig sind der Veräußerer und der EI
\ferber

(2) Binnen eines Monats nach Anfall von Abwasser, das
einen Verschmutzungsgrad annimmt, der nach $$ 38
und 39 einen erhöhten Gebührensatz auslösen kann,
ist dies der Gemeinde vom Gebührensclluldner anzu-
zeigen.

(3) Binnen eines Monats nach Ablauf des Veranlagungs
zeitraums hat der Gebührenschuldner der Gemeinde

anzuz e Zgen :

a) die }lenge des Vasserverbrauchs aus einer nicht
öffentlichen Ifasserversorgungsanlage ;

b) die }ienge der Einleitungen aufgrund besonderer
Genehmigung ($ 8 Abs. 3)

(4) Unverzüglich haben der Grundstückseigentümer und
di.e sonst zur Nutzung eines Grundstücks oder einer
l.wohnung berechtigten Personen der Gemeinde mitzu-
teileni

a) Änderungen der Besclxal'fenheitl der faenge und des
zeitlichen Abfalls des Ab\-wassers

b) \..enn ßefällrliche oder sclaädliche Stoffe in die

tibi'eu"ulichet] Abl/asserarilaooen ëielangen odem- damit
zu re chtaen i s t

c) Betriebsstörungen oder ar]cennbare ]'-mängel an An
schlußkanälen.

31
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(5) 1fird eine Grundstüclcsentx.rässel-utagsanlag-e ganz oder
teiles:else, auch uur vorübergellend, außer Betrieb
gesetzt, hat der Grundstückseigentümer diese Ab-
sicht so frühzeitig mi.tzuteilela, daß der Anscliluß-
]canal reclatzeiti.g verschlossen oder besen.fügt x-herden
kann

Haftung der Gemeinde

(1) Werden die öffentli-chen Abwasseratalagen durch Be-
triebsstörungen vorübergehend ganz oder teil\,reise
außer Betrieb gesetzt oder treten }längel oder
Schäden auf, die durcll Rühl(stau infolge vou Natur--
ereignissen K-i.e Hochwasser, Starkregen oder Schnee
schmelze oder durch hemmungen im Abl-rasserablauf
verursacht yrorden si.nd, so erx.'ächst daraus kein An
spruch auf Sclxadenersatz. lili Anspruch auf Ermäßi-
gung oder auf Erlaß von Beiträgeta oder Gebühren
ente lehen in ]ceinem Fall

(2) Die Verpflichtung des Grundstückseigentümers zur
Sicherung gegen Rückstau ($ 19) bleibt unberührt.

(3) Unbeschadet des $ 2 Haftpflichtgesetzes haftet die
Gemeinde nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit



Haftun der Grundstück(seigentün] eF

Die Grundstüc[cseigentümer und die Benutzer ]taften air
schuldhaft verursachte Schäden, die infolge einer un-
sachgei-päßen oder den Bestimmungen dieser Satzung \.wider-
sprechenden Benutzung oder infolge ei.nes mangelhaften
Zustands der Grundstücksentxvässerungsanlagen entstehen.
Sie ]iaben die Gemeinde von Ersatzatlspriichen Dritter
freizustellen, die wegen solcher Schäden geltend gemaclat
\fehden. Gehen derartige Schäden auf mehrere Grundstücks-
entwässerungsan[agen zuriic](, so haften deren Eigentümer
oder Benutzer als Gesamtschuldner

$ 45

Ordnungswidrigkeiten

( 1 ) C)rdnungs\fidrig i.S. von $ 142 Abs. l der Gemeinde-
ordzaung für Baden lv'ürttemberg handelt, -tier vor
sätzli.ch oder fahrlässig

entgegen $ 3 Abs. l das Ab4fasser nicht der
Gemeinde überlä13t ;

2. entgegen von $ 6 Abs. 1 , 2 und 3 von der Ein-
leitung ausgesclalossene Ab\-lasset oder Stoffe in
die öffetntlichen Ab\fasseraulageu einleitet oder
cli.e vorgeschriebenen Höclistwerte für einlei.tbares
Ablass er ni. cht einlläl t i

3 entgegen g 8 Abs. l Ab\.lasset oluae vorbellandlung
adel' Speicllerung in öffentliche Abxfasseranlageu
einleitet

l
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entgegen $ 8 Abs. 2 fä](alienhaltië;es Abwasser
ollne ausreichende Vorbelaandlun8 in öffentliclae
Abl-/asseranlagen einlei.tet; die nicht an ein

öffentliches Klärxver]( angeschlossen sind;

entgegen $ 8 Abs. 3 Sonstiges i\rasscF oder Ab-
wasser das der Beseitigungspflicht nicht ullter-
liegt, ohne besondere Genellmigung der Gemeinde
in öffentliche Ab\-rasseranlagen einleitet

entgegen $ 13 Abs. l ei.nen Vorläufigen oder vor-
Ubergelzeuden Ansciiluß nicht von del- Gemeinde Iter
stellen läßtj

entgegen $ 14 Abs. l einen Anschluß an die öffent
lichen Abxv'asseranlagen o]]ne schrift].sche Genehmi-

gung der Gemeinde herstellt, benutzt oder ändert;

die Grundstiicksentwässerungsanlage ni.cht nacl] den
Vorschriften des $ 15 uud des $ 16 Abs. 2 Satz 2
und 3 herstellt;

)

6

7

8

9 die Verbindung der Grundstücksent\tässerungsanlage
mit der öffentlichen Abwasseranlage nicht nach
$ 16 Abs. 2 Satz l im Einvernehmen mit der Ge
meincle lxerstellt;

entgegen $ 17 Abs. l die notwendige Entleerung
und Reinigung der Abscheider nicht reclltzeitig
vornimmt;

entgegen $ 17 Abs. 3 Zerlcleinerungsgeräte oder
ähnliche Geräte an seine Grundstüclcsentwässerungs
anlage anschließt ;

10

1 1
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12 entgegen von 9 ?0 Abs. l die Grunastticl(sent-
\.,ässerurigsanlage x,or der Abnahme in ]3etrleb
ni.mr.It ;

ent6negett $ 42 seilieti Anzeigepfli.chten gegenüber
del' Gemeinde uici'!t, \rich'u richtig oder nicht
re c. . tzeiti.g uacl)l(onnnt

(2) Die Vorscllriften des Lataclesverxvaltunßsvollstrekkungs
ges erze s bleiben unberührt .

VII. Übergangs und Sclalußbestimmungen

Inlcraftt r e t e n

(1) Soweit Abgabenansprüclxe nach dern bisherigen Satzun€s-
recht bereü.ts entstanden sind, gelten anstelle di.esel

Satzung die Satzungsbestimmungen, die im ZeitpunJct des
Entstehens der Abgabesclauld gegolten haben.

(2) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft
Gleichzeitig tritt die Abxvassersatzung vom 19.11.1979
(mit allen späteren Änderungen) außer straft.

i.laulberëä, den l9. Juli 1985

N

q.
Fiellr, Bürgermeistel



'#

Eine etwaige Verletzung von Verfahens-- oder Formvor
schriften der Gemeindeordnung für Baden-- Württemberg
(GemO) oder aufgrund der demo beim Zustandekommen

dieser Satzung wird nach $ 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich,
wenn sie nicht schriftli.ch i:nnerhalb eines Jaiu'es seit
eier Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der di.e
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen.

Dies gilt nicht, \'enn die Vorschriften über di.e Öffent
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt
machung der Satzung verletzt worden sind.

Abweichend hiervon kann die Verletzung der Verfahrens-
oder Formvorschz'iften auch nach Ablauf der Jahresfrist

von jedermann geltend gemacht werdend \denn der Bürger-
meister dem Satzungsbeschluß nach $ 43 demo wegen Gesetz-
widrigkeit widersprochen hat, oder wenn vor Ablauf der
Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Satzungsbeschluß
beanstandet hat, oder ein anderer die Ver].etzung von Ver
fahrens- und Formvorschriften innerhalb der Jahresfrist
geltend gemacht hat .

\


